
Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Der oeffentliche Credit
Ueber die Natur und die Ursachen des oeffentlichen Credits,

Staatsanleihen, die Tilgung der oeffentlichen Schulden, den Handel mit
Staatspapieren und die Wechselwirkung zwischen Creditoperationen der
Staaten und dem oekonomischen und politischen Zustande der Laender

Nebenius, Carl Friedrich

Karlsruhe, 1829

§ 8

urn:nbn:de:bsz:31-269620

https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-269620


— — — ⏑⏑⏑⏑ — . ˖ . . . ö . . .
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bigers , der ſeinen Verluſt nachgewieſen , verzinslich angelegt

werden , in ſo ferne man demſelben den Bezug gegen Cau⸗

tionsleiſtung nach einem vorgaͤngigen Verfahren nicht ge⸗

ſtattet .

§. 8.

Zins⸗Coupons au porteur .

Die naͤmlichen Grundſaͤtze , welche von den , uͤber das Ka—

pital ausgeſtellten Urkunden gelten , finden in der Regel auch

ihre Anwendung auf den Uebertrag ꝛc. der auf den Inhaber

lautenden Zins - Coupons Sie beziehen ſich zwar auf die

Haupturkunden , druͤcken aber die Verbindlichkeit aus , den

Betrag des Zinſes jedem Ueberbringer , und nicht bloß dem

Inhaber der Schuldurkunde oder ſeinem Bevollmaͤchtigten ,

auszuzahlen , und ſind daher auf gleiche Weiſe , wie jene ,

uͤbertragbar , gehen auch im Verkehr , getrennt von jenen , kurz

vor und nach der Verfallzeit , von Hand zu Hand . Wem

daher die Zins⸗Coupons abhanden kommen , oder wer aus

irgend einem Grunde , als Pfandglaͤubiger , als Cautions⸗

nehmer , ein Recht darauf hatte , muß dem redlichen Ueber⸗

bringer eben ſo nachſtehen , wie die Staatscaſſe demſelben

die Zahlung auch in dem Falle zu leiſten haͤtte, daß von iht

der Hauptſtock vor der Verfallzeit der Coupons abgeloͤst und

die Erhebung dieſer Coupons vernachlaͤßigt worden waͤre.

Dieſe Anſicht iſt aber nicht allgemein herrſchend , indem , na—

mentlich in Faͤllen der letzten Art , die in einem deutſchen

Staate ſich ereigneten , die Finanzverwaltung von der Zah —

lungsVerbindlichkeit freigeſprochen , und darnach die Zins⸗
4 Coupons lediglich als Acceſſorium der Haupturkunde , und

nicht als ſelbſtſtaͤndige Papiere , betrachtet wurden ) .

5) v. Gönner in der angeführten Schrift . Erſte Abth . S . 312
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Dieß moͤchte indeſſen nur dann anzunehmen ſeyn , wenn

die Coupons nicht unbedingt auf jeden Inhaber , ſondern aus⸗

druͤcklich auf den Inhaber der Schuldurkunde lauten . In

dieſem Falle muͤßte ſich aber der Inhaber zur Zinſenerhebung

legitimiren , wodurch der Zweck der Coupons⸗Ausfertigung

vereitelt wuͤrde .

Da man Obligationen , deren Zinſen ftuͤſſig ſind , in der

Regel mit den Zins - Coupons kauft , und die letzteren nur zur

Verfallzeit einzeln in Umlauf geſetzt zu werden pflegen ; ſo

duͤrfte man vielleicht gegen denjenigen , welcher eine Reihe

verfallener oder kuͤnftig verfallender Coupons ohne die Haupt⸗

urkunde an ſich brachte , aus anderen Nebenumſtaͤnden , in

Verbindung mit jener Betrachtung , um ſo leichter auf den

Mangel an gutem Glauben ſchließen “ .

Allgemein giltige Regeln laſſen ſich uͤbrigens uͤber alle

dieſe Verhaͤltniſſe , bei der Verſchiedenheit der Anlehens —

bedingungen und der beſondern Verordnungen der verſchiede —

nen Staaten , wie geſagt , nicht aufſtellen

§. 9.

Uebertrag der Schuldverſchreibungen , deren Form verändert werden

kann ; durch Giro in bianco übertragbare Papiere und Bankactien .

4. Wo der Staat , wie z. B. in Frankreich und Neapel

geſchehen iſt , den Beſitzern von Inſcriptionen in bedeutendem

Betrage geſtattet , unter Mitwirkung der Verwaltung , ihre

Kapitalien in einzelne Obligationen au porteur zu vertheilen ,

wird die Inſcription fuͤr ſo lange unverzinslich feſtſtehend ,
als dieſe Obligationen umlaufen , deren Uebertragung ſich

) Es gibt Papiere au porteur , die , wenn der Schuldſchein und
der dazu gehörigen Coupons von gleichen Nummern nicht beiſammen
ſind , nicht negocirt werden können ( neapolitaniſche Renten ,
Certificate von Falkonet et Cie. Man nennt ſolche , mit den dazu
gehörigen Coupons nickt verſehene , Certificate in der Pariſer
Börſenſprache : Certilicats boiteux )
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